
STATUTEN 

der 
 

ARYZTA AG 

(ARYZTA Ltd) 

(ARYZTA SA) 

 

l. GRUNDLAGE 

Artikel 1: Firma, Sitz 

Unter der Firma 

ARYZTA AG 
(ARYZTA Ltd) 

(ARYZTA SA) 

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Artikel 620 ff. OR mit Sitz in Zürich. Die Dauer der 

Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Artikel 2: Zweck 

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von 

Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. 

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland 

errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. 

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, 

welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die 

Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung 

für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapi-

talmarkt aufnehmen und anlegen. 
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II. KAPITAL 

Artikel 3: Aktienkapital 

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'836'210.68 und ist eingeteilt in 91'810'534 

Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.02. Die Aktien sind vollständig liberiert. 

Artikel 4: [gelöscht] 

Artikel 5: Genehmigtes Kapital zu allgemeinen Zwecken 

a) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis 30. November 2013 im 

Maximalbetrag von CHF 170'089.60 durch Ausgabe von höchstens 8'504'480 vollständig 

zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.02 je Aktie zu erhöhen. 

b) Erhöhungen durch Festübernahme oder in Teilbeträgen sind zulässig. Der 

Verwaltungsrat bestimmt den Ausgabepreis, den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung 

und die Art der Liberierung (inkl. Sacheinlage oder Sachübernahme). Der Verwaltungsrat 

kann eingeräumte jedoch nicht ausgeübte Bezugsrechte nach seinem Ermessen im 

Interesse der Gesellschaft verwenden. 

c)  Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Bezugsrechte der Aktionäre auszuschliessen und 

 diese Dritten zuzuweisen, wenn die neu auszugebenden Aktien zu folgenden Zwecken 

 verwendet werden:  

(1)  Für den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder 

von neuen Investitionsvorhaben oder die Finanzierung von solchen 

Transaktionen (maximal 8‘504‘479 Namenaktien mit einem Nennwert von je 

CHF 0.02), 

(2)  [gelöscht]  

(3)  zum Zwecke der Mitarbeiterbeteiligung (maximal 2‘551‘343 Namenaktien mit 

einem Nennwert von je CHF 0.02).  

 

d) Der Erwerb von Namenaktien aus genehmigtem Kapital zu allgemeinen Zwecken sowie 

deren weitere Übertragungen unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss 

Art. 7 der Statuten. 
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Artikel 6: Aktienzertifikate, Bucheffekten 

a) Die Gesellschaft gibt ihre Namenaktien in Form von Einzelurkunden, Globalurkunden 

oder Wertrechten aus. Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 

frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Namenaktien jederzeit und ohne 

Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln. Sie trägt dafür die Kosten. 

b) Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form 

ausgegebenen Namenaktien in eine andere Form. Der Aktionär kann jedoch von der 

Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss 

Aktienregister gehaltenen Namenaktien verlangen. 

c) Bucheffekten, denen Namenaktien der Gesellschaft zugrunde liegen, können nicht durch 

Zession übertragen werden. An diesen Bucheffekten können auch keine Sicherheiten 

durch Zession bestellt werden. 

d) Durch Statutenänderung kann die Generalversammlung jederzeit Namenaktien in 

Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln. 

Artikel 7: Aktienregister; Beschränkungen der Übertragbarkeit 

a) Für die Namenaktien wird ein Aktienbuch geführt. Darin werden die Eigentümer und 

Nutzniesser mit Namen und Vornamen, Wohnort, Adresse und Staatsangehörigkeit (bei 

juristischen Personen mit Sitz) eingetragen. 

b) Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch hin ohne Begrenzung als Aktionäre mit 

Stimmrecht im Aktienregister eingetragen, falls sie ausdrücklich erklären, diese 

Namenaktien im eigenen Namen und für eigene Rechnung erworben zu haben, und die 

Meldepflichten gemäss dem Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel 

(Börsengesetz) vom 24. März 1995 erfüllen. Zur Eintragung ins Aktienbuch als Aktionär 

mit Stimmrecht ist die Zustimmung der Gesellschaft notwendig. Die Eintragung als 

Aktionär mit Stimmrecht kann in den in Art. 7 lit. c), d) und e) der Statuten festgehaltenen 

Fällen abgelehnt werden. Lehnt die Gesellschaft das Gesuch um Eintragung des 

Erwerbers als Aktionär mit Stimmrecht nicht innerhalb von 20 Tagen ab, so gilt dieser als 

Aktionär mit Stimmrecht. Nicht anerkannte Erwerber werden als Aktionäre ohne 

Stimmrecht ins Aktienbuch eingetragen. Die entsprechenden Aktien gelten in der 

Generalversammlung als nicht vertreten. 
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c) Personen, die im Eintragungsgesuch oder auf Aufforderung der Gesellschaft nicht 

ausdrücklich erklären, die Aktien für eigene Rechnung zu halten (nachstehend: 

Nominees), werden ohne weiteres bis maximal 1.5% des jeweils ausstehenden 

Aktienkapitals mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen. Über diese Limite hinaus 

werden Namenaktien von Nominees nur dann mit Stimmrecht eingetragen, wenn der 

betreffende Nominee beim Gesuch zur Eintragung oder danach auf Aufforderung der 

Gesellschaft die Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Personen bekannt 

gibt, für deren Rechnung er 0.3% oder mehr des jeweils ausstehenden Aktienkapitals 

hält, und wenn die Meldepflichten gemäss dem Börsengesetz erfüllt werden. Der 

Verwaltungsrat ist ermächtigt, mit Nominees Vereinbarungen über deren Meldepflichten 

abzuschliessen. 

d) Die oben erwähnte Beschränkung der Eintragung gilt auch beim Erwerb von Aktien, 

welche mittels Ausübung von Bezugs-, Options- oder Wandelrechten aus Aktien oder 

sonstigen von der Gesellschaft oder Dritten ausgestellten Wertpapieren gezeichnet oder 

erworben werden. 

e) Juristische Personen und Personengesellschaften oder andere Personenzu-

sammenschlüsse oder Gesamthandsverhältnisse, die untereinander kapital- oder 

stimmenmässig, durch eine einheitliche Leitung oder auf andere Weise verbunden sind, 

sowie natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die im Hinblick 

auf eine Umgehung der Eintragungsbeschränkung (insbesondere als Syndikat) 

koordiniert vorgehen, gelten als ein Aktionär oder ein Nominee. 

f) Die Gesellschaft kann in besonderen Fällen Ausnahmen von den obgenannten 

Beschränkungen (Artikel 7 lit. c), d) und e) der Statuten) genehmigen. Sodann kann die 

Gesellschaft nach Anhörung der betroffenen Personen Eintragungen im Aktienbuch als 

Aktionär mit Stimmrecht streichen, wenn diese durch falsche Angaben zustande 

gekommen sind oder wenn die betroffene Person nicht die gemäss Artikel 7 lit. c) 

verlangten Informationen zur Verfügung stellt. 

g) Solange ein Erwerber nicht Aktionär mit Stimmrecht im Sinne von Art. 7 der Statuten 

geworden ist, kann er weder die respektiven Stimmrechte noch die mit diesen in 

Zusammenhang stehenden Rechte wahrnehmen. 
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III. ORGANISATION 

A. GENERALVERSAMMLUNG 

Artikel 8: Befugnisse 

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende 

unübertragbare Befugnisse zu: 

1. Festsetzung und Änderung der Statuten; 

2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle; 

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung 

über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der 

Dividende; 

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates; 

5. Beschlussfassung über die Gegen-stände, die der Generalversammlung durch das 

Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt 

werden. 

Artikel 9: Versammlungen / Sprache 

Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach 

Abschluss des Geschäftsjahres statt. Zeitpunkt und Ort, welcher im In- oder Ausland sein 

kann, werden durch den Verwaltungsrat bestimmt. 

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, sooft es notwendig ist, 

insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen. 

Zu ausserordentlichen Generalversammlungen hat der Verwaltungsrat innerhalb von zwei 

Monaten einzuladen, wenn Aktionäre, die mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals 

vertreten, schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegen-stände und der Anträge eine 

Einberufung verlangen. 

Die Generalversammlungen werden in englischer Sprache abgehalten. Ein angemessener 

Übersetzungsservice wird zur Verfügung gestellt. 



6 

Artikel 10: Einberufung 

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Re-

visionsstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu. 

Die Einladung erfolgt mindestens 20 Tage vor der Versammlung durch Publikation im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt. In der Einladung sind neben Tag, Zeit und Ort der 

Versammlung die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und 

der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die 

Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben. 

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und 

der Revisionsbericht am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. In der 

Einberufung zur Generalversammlung ist auf diese Auflegung und auf das Recht der 

Aktionäre hinzuweisen, die Zustellung dieser Unterlagen verlangen zu können. 

Artikel 11: Traktanden 

a) Der Verwaltungsrat nimmt die Traktandierung der Verhandlungsgegenstände vor. 

b) Ein oder mehrere mit Stimmrecht eingetragene Aktionäre, die zusammen mindestens 

zehn Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals der Gesellschaft 

vertreten, können vom Verwaltungsrat die Traktandierung eines 

Verhandlungsgegenstandes verlangen. Das Begehren um Traktandierung ist schriftlich 

unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge an den Präsidenten des 

Verwaltungsrates mindestens 45 Tage vor der Generalversammlung einzureichen. 

c) Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen, welche auch 

nicht im Zusammenhang mit einem gehörig traktandierten Verhandlungsgegenstand 

stehen, können keine Beschlüsse gefasst werden, ausser in den gesetzlich vorgesehenen 

Fällen.  

Artikel 12: Vorsitz, Protokolle 

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident des Verwaltungsrates, bei dessen 

Verhinderung ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder ein anderer von der 

Generalversammlung gewählter Tagespräsident. 

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre 

sein müssen. 
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Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom 

Protokollführer zu unterzeichnen sind. 

Artikel 13: Beschlussfassung 

Jede Aktie berechtigt, unter Vorbehalt der Bestimmungen unter Artikel 7, zu einer Stimme. 

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten 

Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten 

abweichende Bestimmungen enthalten. 

Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang 

statt, in dem das relative Mehr entscheidet. 

Der Vorsitzende hat keinen Stichentscheid. 

Der Vorsitzende bestimmt das Abstimmungsverfahren. Erfolgen die Wahlen nicht 

elektronisch, haben sie mittels Stimmzettel zu erfolgen, wenn mindestens 50 anwesende 

Aktionäre dies per Handzeichen verlangen. 

Artikel 14: Quoren 

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen 

Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, 

ist erforderlich für: 

1. die in Artikel 704 Abs. 1 OR sowie Art. 18 und 64 im Bundesgesetz über Fusion, 

Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz)genannten Fälle; 

2. die Erleichterung oder Aufhebung der Beschränkung der Übertragbarkeit der 

Namenaktien; 

3. die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien; 

4. eine Änderung dieses Artikel 14 der Statuten. 
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B. VERWALTUNGSRAT 

Artikel 15: Wahl, Amtsdauer, Konstituierung 

Der Verwaltungsrat besteht aus wenigstens drei und höchstens 15 Mitgliedern. Die 

Amtsdauer des Verwaltungsrats entspricht der gesetzlich zulässigen Maximaldauer längstens 

aber drei Jahren. Die erste Amtsdauer wird vom Verwaltungsrat für jedes Mitglied bei der 

ersten Wahl so festgelegt, dass jedes Jahr eine gleiche Anzahl Verwaltungsräte neu bzw. 

wiedergewählt werden müssen und spätestens nach drei Jahren sämtliche Mitglieder des 

Verwaltungsrats sich einer Wiederwahl haben stellen müssen. Diesbezüglich ist unter einem 

Jahr der Zeitraum zwischen zwei ordentlichen, aufeinanderfolgenden Generalver-

sammlungen zu verstehen. Im Falle einer Zu- oder Abnahme der Anzahl der Mitglieder des 

Verwaltungsrats, bestimmt der Verwaltungsrat die neue Reihenfolge der Wiederwahlen. 

Infolgedessen kann die Amtsdauer einzelner Mitglieder des Verwaltungsrats weniger als drei 

Jahre betragen. Die Amtsdauer läuft mit dem Tag der nächsten ordentlichen Gene-

ralversammlung ab. Wenn vor Ablauf dieser Amtsdauer aus irgendeinem Grunde 

Verwaltungsräte ersetzt werden, läuft die Amtsdauer der neu hinzu gewählten Mitglieder mit 

der ordentlichen Amtsdauer ihrer Vorgänger ab. 

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen Präsidenten und den 

Sekretär, der weder Aktionär noch Mitglied des Verwaltungsrates sein muss. 

Artikel 16: Oberleitung, Delegation 

Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Überwachung der 

Geschäftsführung. Er vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, 

die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft 

übertragen sind. 

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben sowie die 

Vertretung der Gesellschaft, an eine oder mehrere Personen, Mitglieder des 

Verwaltungsrates oder Dritte, die nicht Aktionäre sein müssen, übertragen. Er erlässt das 

Organisationsreglement und ordnet die entsprechenden Vertragsverhältnisse. 
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Artikel 17: Aufgaben 

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: 

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen; 

2. Festlegung der Organisation; 

3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, des internen Kontrollsystems (IKS), der 

Finanzkontrolle und der Finanzplanung sowie die Durchführung einer Risikobeurteilung; 

4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten 

Personen und Regelung der Zeichnungsberechtigung; 

5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im 

Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 

6. Erstellung des Geschäftsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und 

Ausführung ihrer Beschlüsse; 

7. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung; 

8. Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig 

liberierte Aktien; 

9. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende 

Statutenänderungen; 

10. Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend Einsetzung, Wahl 

und fachlichen Voraussetzungen der Revisionsstelle; 

11. Abschluss von Verträgen gemäss Art. 12, 36 und 70 des Fusionsgesetzes. 

Artikel 18: Organisation, Protokolle 

Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit (Präsenz) und Beschlussfassung des Verwaltungsrates 

richten sich nach dem Organisationsreglement. 

Der Vorsitzende hat keinen Stichentscheid. 
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Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen. 

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Sekretär des Verwaltungsrates zu 

unterzeichnen. 

Artikel 19: Vergütung 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der 

Gesellschaft aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende 

Vergütung, die der Verwaltungsrat selbst einstimmig festlegt. 

C. REVISIONSSTELLE 

Artikel 20: Revisionspflicht, Wahl und Einsetzung der Revisionsstelle 

Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle gemäss den Bestimmungen dieses 

Artikels. Die Revisionsstelle ist in das Handelsregister einzutragen. 

Die Gesellschaft hat ihre Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen zu 

lassen. 

Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Bestimmungen zu überwachen und 

der Generalversammlung eine Revisionsstelle zur Wahl vorzuschlagen, welche die 

entsprechenden Anforderungen insbesondere hinsichtlich fachlicher Qualifikation und 

Unabhängigkeit gemäss den Vorschriften des Obligationenrechts (Art. 727 ff.) und 

Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 in der jeweiligen Fassung erfüllt. 

Die Amtsdauer der Revisionsstelle beträgt 1 Jahr. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten 

Jahresrechnung. Wiederwahl und Abberufung sind jederzeit möglich. 

Artikel 21: Aufgaben der Revisionsstelle 

Die Revisionsstelle hat die Rechte und Pflichten gemäss Art. 728 ff. OR. 

Die Revisionsstelle muss an der Generalversammlung anwesend sein, welche die 

Jahresrechnung und gegebenenfalls die Konzernrechnung genehmigt und über die 

Verwendung des Bilanzgewinns beschliesst. Durch einstimmigen Beschluss kann die 

Generalversammlung auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichten. 
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IV. RECHNUNGSLEGUNG 

Artikel 22: Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung, bestehend aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und dem Anhang, wird 

gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der 

Artikel 662a ff. und 958 ff., sowie nach den allgemein anerkannten kaufmännischen und 

branchenüblichen Grundsätzen aufgestellt. 

Beginn und Ende des Geschäftsjahres werden durch den Verwaltungsrat festgelegt. 

Artikel 23: Gewinnverteilung 

Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere 

Artikel 671 ff. OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung. 

Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz entsprechenden 

Zuweisungen an die gesetzlichen Reserven abgezogen worden sind. Alle Dividenden, 

welche innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen worden sind, verfallen 

zugunsten der Gesellschaft. 

V. BEENDIGUNG 

Artikel 24: Auflösung und Liquidation 

Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach 

Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen. 

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch die 

Generalversammlung anderen Personen übertragen wird. 

Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Artikel 742 ff. OR. Die 

Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven (Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu 

verkaufen. 

Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter die Aktionäre nach Massgabe 

der eingezahlten Beträge verteilt. 



12 

VI. BENACHRICHTIGUNG 

Artikel 25: Mitteilungen und Bekanntmachungen 

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. 

Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen 

durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. 

VII. SACHEINLAGEN, SACHÜBERNAHMEN UND BESONDERE VORTEILE 

Artikel 26: Sacheinlage 

Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.08.2008 gemäss  

Sacheinlagevertrag vom 21.08.2008 von der IAWS Group Plc, in Dublin (IE), handelnd als 

Treuhänderin ihrer Aktionäre (d.h. in eigenem Namen aber für Rechnung ihrer Aktionäre), 

141'388'236 vollständig liberierte Aktien zu nominal je EUR 0.30 der IAWS Group Plc, welche 

je mit CHF 7.62 bewertet sind. Als Gegenleistung gibt die Gesellschaft an die IAWS Group 

Plc als Treuhänderin ihrer Aktionäre 70'694'118 Namenaktien der Gesellschaft mit einem 

Nennwert von je CHF 0.02 aus. 

 

Zürich, 13. Januar 2012 

 

 


